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Hausordnung am Ravensberger Gymnasium 
 
 
Die Schule ist Teil unserer Lebenswelt. Da wir einen großen Teil des Tages dort verbringen, 
ist es im Sinne aller, dass das Zusammenleben möglichst reibungslos verläuft. 
Dafür sind einige Regeln zu beachten: 
 
 
Regelung vor Beginn, während und nach Schluss des Unterrichts 

 
1. Um 7.15 Uhr wird die Schule für früh ankommende Schüler/innen geöffnet. Als 

Aufenthaltsraum steht ihnen die Cafeteria zur Verfügung. 
2. Nach dem Klingelzeichen für den Unterrichtsbeginn halten die Schüler/innen sich möglichst 

ruhig bei geschlossener Tür in ihrem Raum auf. Falls die Lehrkraft fünf Minuten nach 
Unterrichtsbeginn noch nicht da ist, sagt der/die Klassen- oder Kurssprecher/in im 
Stellvertreterzimmer oder im Sekretariat Bescheid. 

3. Die Benutzung elektronischer Kommunikationsmittel oder Geräte zur Speicherung von 
Daten (Mobiltelefone, MP3-Player o.Ä.) ist während einer Klassenarbeit / Klausur und auch 
beim zeitweiligen Verlassen des Klassen- oder Kursraumes nicht gestattet und kann als 
Täuschungsversuch gewertet werden. Die Geräte dürfen sich ausschließlich im 
ausgeschalteten Zustand in den Schultaschen befinden. 

4. Verlässt eine Klasse ihren Raum, weil der Unterricht der Folgestunde in einem Fachraum 
stattfindet, wird der Klassenraum vom zuletzt dort Unterrichtenden abgeschlossen. 

5. Nach der letzten Unterrichtsstunde werden die Stühle hochgestellt und die Fenster 
geschlossen. Die Klasse wird aufgeräumt und von grobem Müll gesäubert. Dann wird der 
Klassenraum abgeschlossen. 

6. Wer nicht sofort das Schulgelände verlässt, weil er z.B. auf einen Bus warten muss, der 
kann die Cafeteria als Aufenthaltsraum benutzen. 

 
 
Handyregelung am RGH (laut Schulkonferenzbeschluss) 

 
1. Auf dem Schulgelände (einschließlich Schulgebäude) gilt für Schülerinnen und Schülern in 

der Zeit 7.40 Uhr bis 12.50 Uhr sowie in der Zeit des Nachmittagsunterrichts grundsätzlich 
ein Handyverbot und Verbot der Nutzung von Smartwatches, elektrischen Geräten und 
Spielen. Fotos und Mittschnitte sind untersagt. 

2. Dringende Telefonate oder Benachrichtigungen dürfen nur mit Genehmigung einer 
Lehrkraft getätigt werden. In der Mittagspause (12.50-13.35 Uhr) ist der Gebrauch des 
Handys auf dem Schulgelände/im Schulgebäude erlaubt, außer in der Cafeteria/Mensa. 

 
Für die Zeit bis zur Fertigstellung des Um-/Anbaus, in der zweite Standorte genutzt werden, 
gelten für den Standort Meierfeld die bisherigen Absätze 1 und 2 weiter, für den Standort 
Werrestraße hingegen die in Absatz 3 beschriebene abweichende Regelung. Sobald das 
neue Schulgebäude von allen Jahrgängen bezogen wird, gilt wieder die bisherige Regelung. 

3. In den Pausen und in Freistunden ist die Nutzung von Handys und Smartwatches gestattet. 
Fotos und Mitschnitte sind untersagt. 
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Regelung für die Pausen 
 

1. Für die beiden großen Pausen (20 bzw. 15 Minuten) verlassen die Schüler/innen der 
Sekundarstufe I die Klassenräume und halten sich auf dem Pausenhof (nicht in der 
Cafeteria) auf. Die Klassenräume werden dann abgeschlossen. Erst am Ende der Pausen 
werden sie wieder geöffnet. 

2. Um Störungen bei Klassenarbeiten zu vermeiden, sind die Flure während der Pausen zu 
räumen. Nur in Schlechtwetterpausen, die besonders angekündigt werden, dürfen alle 
Schüler/innen sich in den Klassenräumen und auf den Fluren aufhalten. 

3. Der Pausenhof (Schulhof und angrenzende Sportplätze) darf von Schüler/innen der Klassen 
5 bis 10 nicht verlassen werden. 

4. Rennen, Lärmen, Ballspielen und unfallträchtige Spiele sind im Gebäude untersagt, um 
Störungen (z.B. bei Klassenarbeiten und Klausuren), Verletzungen von Mitschülern und 
Beschädigungen der Einrichtung zu vermeiden. 

5. Auf dem Schulgelände sind gefährliche und unfallträchtige Spiele, insbesondere das 
Schneeballwerfen, untersagt. Auch gefährliche Gegenstände dürfen nicht mitgebracht 
werden. 

6. Für den Unterricht in einem Fachraum sollten Taschen und Bücher dort zu Beginn einer 
großen Pause abgelegt werden. 

7. Sporthallen, Umkleideräume und Fachräume dürfen erst nach Pausenende betreten 
werden. 

8. In Freistunden und Pausen stehen Schülerinnen und Schülern der Oberstufe das 
Selbstlernzentrum (SLZ) zur Verfügung. 

 
 
Regelung für die Mittagspause 
 

1. In der Mittagspause steht den Schüler/innen die Cafeteria zur Verfügung. Dabei ist auf 
angemessenes Verhalten bei der Einnahme des Mittagessens zu achten. 

2. In der Cafeteria können das angebotene Mittagsbuffet, Snacks aus dem Angebot der 
Cafeteria, aber auch von zu Hause mitgebrachtes Essen verzehrt werden. Speisen von 
Fremdanbietern (z.B. Pizzeria, etc.) dürfen in der Cafeteria und in den anderen Räumen der 
Schule nicht verzehrt werden. 

3. Während der Mittagspause können sich die Schüler/innen der Klassen 5 bis 10 auf dem 
Schulhof, in der Schülerbücherei und in ihren Klassenräumen aufhalten. Weitere Angebote 
in den Fachräumen werden gesondert angekündigt. 

4. Beim Aufenthalt in den Klassen- bzw. Kursräumen muss gewährleistet sein, dass evtl. 
stattfindender Unterricht nicht gestört wird. Um Verschmutzungen zu vermeiden darf in 
den Klassen- bzw. Kursräumen kein warmes Mittagessen verzehrt werden. (vgl. Punkt 2) 

5. Die Klassenräume müssen am Ende der Mittagpause aufgeräumt werden und bei 
nachfolgendem Unterricht in Fachräumen müssen in den Klassenräumen die Stühle 
hochgestellt werden. 

6. Es dürfen während der Mittagspause nur die Schüler/innen der Jahrgänge 7 bis 10 das 
Schulgelände verlassen, die dazu eine schriftliche Genehmigung der Eltern haben. 
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Regeln für den Umgang mit den iPads am Ravensberger Gymnasium 

(Sekundarstufe I) 

 

Für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 10) des Ravensberger 

Gymnasiums gelten die folgenden grundlegenden Regeln: 

 Mein iPad wird nur für schulische Zwecke genutzt (d. h. keine Spiele spielen, keine Nutzung 

von Social Media, keine privaten Daten oder Fotos speichern). 

 Die Verantwortung für mein iPad liegt bei mir: 

o Ich bringe mein iPad und den Stift jeden Tag aufgeladen (min. 80 %) mit in die Schule. 

o Ich kümmere mich um die digitalen Materialien und deren Backup. 

o Ich transportiere mein iPad stets sicher in meiner Schultasche. 

o Ich benutze mein iPad immer mit trockenen und sauberen Händen und ich esse 

und trinke nicht am iPad.  

o Ich überlasse mein iPad keinem anderen, auch nicht meinen Geschwistern oder 

meiner besten Freundin/ meinem besten Freund. 

 Ich nutze mein iPad erst und nur auf Anweisung der Lehrkraft im Unterricht. 

 Ich benutze meine Kopfhörer, um andere nicht zu stören.  

 In den Pausen nutze ich mein iPad nicht. 

 Ich stimme der Nutzung der pädagogischen Plattform (classroom) zu, stelle die dazu nötigen 

Einstellungen sicher und verbinde mich immer mit dem pädagogischen WLAN 

(SchuleO!Herford) 

 Ich nehme keine Bilder, Audios oder Videos von anderen Personen ohne deren Zustimmung 

auf. 

 Ich halte mich an die allgemeinen rechtlichen Grundlagen aus dem Datenschutz-, Urheber- 

und Strafrecht. 
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Regeln für den Umgang mit den iPads am Ravensberger Gymnasium 

(Sekundarstufe II) 

 

Für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II (Jahrgänge EF bis Q2) des Ravensberger 

Gymnasiums gelten die folgenden grundlegenden Regeln: 

 Die iPads sind nur für schulische Zwecke bestimmt (d. h. keine Spiele spielen, keine Nutzung 

von Social Media, keine privaten Daten oder Fotos speichern). 

 Jede Schülerin und jeder Schüler ist selbst für ihr/ sein iPad verantwortlich. 

o Das iPad und der Stift sind jeden Tag aufgeladen (min. 80 %) mit zur Schule zu 

bringen.  

o Die Verantwortung für die Beschaffung, die Organisation und das Backup der 

digitalen Materialien liegt bei den Schülerinnen und Schülern. 

o Die iPads sind nur mit trockenen und sauberen Händen zu benutzen. Um Schäden 

zu vermeiden, sollte nicht am iPad gegessen und getrunken werden.  

o Die iPads dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden (auch nicht an den Freund/ 

die Freundin oder die Geschwister). 

 Die Nutzung der iPads während der Unterrichtszeit erfolgt ausschließlich auf Anweisung der 

Lehrkraft. Es ist jeder Lehrkraft vorbehalten, selbst über Art und Umfang der eingesetzten 

Medien zu entscheiden. 

 Um Störungen zu vermeiden, sind ggf. Kopfhörer zu benutzen.  

 Foto-, Audio- und Videoaufnahmen dürfen nur mit Erlaubnis der Lehrkraft sowie mit 

Einwilligung der Betroffenen gemacht werden. 

 Es gelten die allgemeinen rechtlichen Grundlagen aus dem Datenschutz-, Urheber- und 

Strafrecht. 

 

 

 


